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Online-Terminbuchung fürs Bürgerbüro unter www.burgrieden.de/terminbuchung

Landtagswahl am 08.03.2026

Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen
Zur Wahl der Abgeordneten des 18. Landtags von Baden­Würt­
temberg am 8. März 2026 sind alle Wahlberechtigten zur Stim­
mabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig von 
fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man so schlecht sieht, 
dass man den Stimmzettel selbst nicht lesen kann?
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bieten 
die Blinden­ und Sehbehindertenverbände kostenlos die Zu­
sendung von sogenannten Stimmzettelschablonen an.
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. 
Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausge­
spart. Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Erläu­
terungen angebracht. 

Zusammen mit der Schablone wird − ebenfalls kostenlos − 
eine Audio­CD ausgeliefert. Die CD kann mit handelsüblichen 
CD­Playern abgespielt werden. Auf dieser CD wird die Benut­
zung der Schablone erklärt. Außerdem wird der Inhalt des 
Stimmzettels vollständig aufgesprochen und auch darauf hin­
gewiesen, falls eine entsprechende Lochung nicht mit einem 
Wahlvorschlag belegt ist.
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Personen, 
die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern Sie die 
Schablone und eine Audio­CD mit der Aufsprache des Inhalts 
des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den Blinden­ und 
Sehbehindertenverbänden an unter Telefon: 0761/36122.

Die Gemeindeverwaltung 
wünscht ein 

glückliches und 
friedvo� es Neues Jahr
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Wichtige Rufnummern 
Samstag, 17. Januar
12.00 ­ 15.00 Uhr Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot geöff net

Montag, 19. Januar
Abfuhr Papiertonne

Dienstag, 20. Januar
Abholung Gelber Sack

Mittwoch, 21. Januar
17.30 ­ 19.30 Uhr  Lehrschwimmbecken in der Schule 

Burgrieden geöff net

Donnerstag, 22. Januar
09.00 ­ 11.00 Uhr  KoRa ­ Kontakt & Rat im Wohnpark geöff net 

(und nach Vereinbarung)
14.00 ­ 16.00 Uhr Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden

Schnell informiert
Bürgermeisteramt Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister  Frank Högerle 07392/9719­11
Kämmerer  Jürgen Bailer 07392/9719­12
Finanzverwaltung, Beiträge  Patricia Hummerjohann 07392/9719­26
Finanzverwaltung, Kindergärten  Michaela Miller 07392/9719­28
Kassenverwalterin  Natalie Hilz 07392/9719­18
Steuern, Gebühren  Gabi Fritz 07392/9719­21
Gesplittete Abwassergebühr  Carolin Biet 07392/9719­23
Hauptamtsleiter  Andreas Munkes 07392/9719­13
Bausachen, Ordnungsamt  Lisa Dürr 07392/9719­16
Bürgerbüro  Regina Jans 07392/9719­14
                      Jana Mohr 07392/9719­15
Standesamt  Siglinde Wenzel 07392/9719­17
Vorzimmer, Personalwesen  Delia Gorr 07392/9719­19
                                                     Jana Mohr 07392/9719­27

Anlaufstelle Kontakt & Rat Gudrun Konstroff er 07392/9288744
Dienstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
(und nach Vereinbarung)

Apothekennotdienst 
Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 
www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern
Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Allgemeine Bereitschaftspraxis Biberach, Sana MVZ Stadt Biberach GmbH 
Marie­Curie­Straße 6, Biberach
Sa, So und FT 09.00 – 19.00 Uhr 
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117
docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116 117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  0761 120 120 00
Krankentransporte 07351 19222
Allgemeiner Bereitschaftsdienst
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Ulm
Universitätsklinik für Kinder­ und Jugendmedizin
Eythstraße 24, 89075 Ulm
Öff nungszeiten:  Mo – Fr: 19 – 22 Uhr
Sa, So und Feiertage 9 – 21 Uhr 116 117
Polizei Laupheim 07392 96300
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Haus­Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 07392 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas­Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroff ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Burgrieden
Verantwortlich für den redaktionellen Teil:  Bürgermeister Frank 
Högerle oder der/die von ihm Beauftragte. 
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo­Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach 
Telefon 07771 93 17­11, Telefax 07771 93 17 40
anzeigen@primo­stockach.de, www.primo­stockach.de

Bekanntmachungen
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Wasseruhren ablesen
Wir bitten alle, die ihren Wasserzählerstand der Gemeinde­
verwaltung noch nicht mitgeteilt haben, dies bis spätestens  Diens-
tag, 20. Januar 2026 nachzuholen. Sofern wir bis dahin keine Mit­
teilung über den Zählerstand erhalten, müssen wir den Verbrauch 
schätzen. Sie erreichen uns:
• telefonisch unter 07392/9719­59
• per E­Mail unter ablesung@burgrieden.de
• per Fax unter 07392/9719­30
• über Internet unter der auf Ihrer Ablesekarte angegebenen Adresse.

Selbstverständlich können Sie auch die ausgefüllte Ablesekarte im 
Rathausbriefkasten einwerfen.

Gutscheinkarten für den Landesfamilienpass 
2026 ab sofort erhältlich
Die Gutscheinkarten 2026 für den Landesfamilienpass können ab 
sofort im Bürgerbüro abgeholt werden.
Der Landesfamilienpass wurde im Jahr 1979 im Rahmen eines Pro­
gramms zur Förderung von Familien eingeführt. Er ist einkommens­
unabhängig und eine freiwillige Leistung des Landes Baden­Würt­
temberg
Anspruch auf den Landesfamilienpass haben:
• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kindern 

(dies können auch Pflege­ oder Adoptivkinder sein), die mit ihren 
Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Alleinerziehende, die mit mindestens einem kindergeldberechti­
genden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Familien mit mindestens einem kindergeldberechtigenden 
schwer behinderten Kind (mit mindestens 50 v.H. Erwerbsminde­
rung) in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Familien, die kinderzuschlags­, wohngeld­ oder bürgergeldbe­
rechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigen­
den Kind in häuslicher Gemeinschaft leben;

• Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylblG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben.

Bitte bringen Sie zur Abholung der Gutscheinkarten Ihren bisheri­
gen Landesframilienpass (falls bereits vorhanden) mit.
 
Die Gutscheine gelten für die im Landesfamilienpass aufgeführten 
Personen. 
Neben einem Elternteil als "Berechtigte Person" können auch vier 
weitere erwachsene "Begleitpersonen" eingetragen werden (z.B. 
anderer Elternteil, Oma, Opa, Tante...). 

Bei Ausflügen können  aber gleichzeitig höchstens jeweils zwei Be­
gleitpersonen die Vergünstigung des Landesfamilienpasses zusam­
men mit den Kindern in Anspruch nehmen. Eine Nutzung des Passes 
ohne Kinder ist nicht möglich.
Der berechtigte Personenkreis kann mit dem Landesfamilienpass 
und der dazugehörigen jährlich neuen Gutscheinkarte derzeit bis 
zu 50­mal kostenlos oder zu einem ermäßigten Eintritt zahlrei­
che Attraktionen wie Schlösser, Gärten oder Museen in ganz Ba­
den­Württemberg besuchen. Neu hinzu gekommen ist z.B. das 
Museum im Bock Leutkirch i. Allgäu und das Besucherbergwerk Bad 
Friedrichshall, das nach der Renovierung nun wieder geöffnet ist. 
Beim Besuch der Angebote kann der entsprechende Gutschein ein-
malig eingelöst werden.
Wir empfehlen Ihnen, sich zuvor im Internet oder telefonisch beim 
jeweiligen Anbieter über die Öffnungszeiten und die Eintrittspreise 
zu informieren.
Eine Liste aller teilnehmenden Einrichtungen, die für Passinhaber 
einen kostenfreien bzw. ermäßigten Eintritt gewähren, finden Sie 
auf der Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 
Integration unter www.sozialministerium.baden­wuerttemberg.
de/de/soziales/familie/leistungen/landesfamilienpass

GRIPS Burgrieden
Allen „GRIPSLERN“ und allen, die es werden wol­
len, wünschen wir ein gutes Neues Jahr 2026.
Damit Sie geistig und körperlich fit durch das 
neue Jahr kommen, gibt es natürlich unterschiedliche Methoden: 
eine davon wäre der GRIPS­Kurs! Unsere Burgrieder GRIPS­Gruppe 
startet wieder mit einem neuen Kurs am Mittwoch, den 28. Januar 
2026.
Folgende Termine sind für das Frühjahr geplant:

28.01.2026 04.03.2026
04.02.2026 11.03.2026
11.02.2026 18.03.2026
25.02.2026 25.03.2026
 
Die Gruppenstunden sind immer mittwochs im Bürgerssaal Burgrie­
den und beginnen mit der 1. Gruppe um 14:00 Uhr. Eine 2. Gruppe 
startet anschließend um 15:30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 
24,00 €
Wir 5 Gruppenleiter – Harald, Ursula, Monika, Maria und Gerd – 
üben schon und freuen uns darauf, wenn es wieder heißt: Mach mit 
– bleib fit!
Anmeldung ist möglich im Bürgerbüro bei Frau Jans Tel. 
07392/971914 oder Harald Seidel Tel. 07392/7660. Natürlich ist auch 
für Kurzentschlossene immer Platz in der Runde.

Bevölkerungsfortschreibung im Monat Dezember 2025

Ortsteil Bevölkerungstand
01.12.2025 Geburten Zuzüge Sterbefälle Wegzüge Bevölkerungsstand

31.12.2025

Burgrieden 2.877 2 17 0 17
 2.879

Rot 1.095 4 7 0 7 1.099

Bühl 341 0 1 0 7 335

Gesamt 4.313 6 25 0 31 4.313
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Bildung & Betreuung

Grundschule Burgrieden

Herzlichen Dank für die großzügige Spende!
Die Grundschule Bur­
grieden bedankt sich 
herzlich bei der Bür­
gerstiftung, vor allem 
bei Herrn Härle für die 
großzügige Spende. 
Dank dieser Unterstüt­
zung konnte ein hoch­
wertiges Set für unsere 
heiß geliebte Kugel­
bahn angeschafft wer­
den. Die Kinder der Be­
treuung freuen sich sehr über die neue Erweiterung und nutzen sie 
mit großer Begeisterung. Im Namen aller Schülerinnen und Schüler 
sagen wir: Vielen Dank!

Ortsgeschehen

Bürgerstiftung Burgrieden

Brunnencafé
Unser Brunnencafé ist am Freitag den 
16.Januar 2026 ab 14.30 Uhr wieder für Sie 
geöffnet.
Es gibt wieder Torten und Kuchen von 
unserer Bäckerin Marga.
Folgende Kuchen hat Sie gebacken:
Pfirsich­Melba Torte,
Diplomatentorte,
Rhabarber­Kuchen..
 
Natürlich gibt es weiterhin unsere leckeren 
Cocktails.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bürgerstiftung Burgrieden
Vorstand und Ihr Caféteam

Freiwillige Feuerwehr Burgrieden

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026 der  
Freiwilligen Feuerwehr
Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Ge­
meinde Burgrieden am 16. Januar 2026 um 19 Uhr im Rottalstüble 
laden wir sehr herzlich ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Grußworte
2. Ehrungen und Beförderungen
3. Berichte
4. Verschiedenes und Wortmeldungen
 
Anschließend findet ein gemütliches Beisammensein mit Vesper 
statt. Auf ein vollzähliges Kommen freuen wir uns.
 
Frank Högerle, Bürgermeister
Thorsten Karey, Leiter der Feuerwehr

Narrenzunft Burgrieden

Die Narrenzunft Burgrieden eröffnet die närrische Zeit. 
Foto: Narrenzunft Burgrieden

Die Fasnet 2026 in Burgrieden wurde am 06. Januar eröffnet. Den 
Auftakt bildete der Seniorennachmittag, bei dem die Kinder der 
Narrenzunft ihren Tanz vorführten und das Publikum begeisterten. 
Die kleinen Narren zeigten mit viel Elan, dass die Fasnet nicht nur 
den Erwachsenen, sondern auch den Jüngsten am Herzen liegt.
Anschließend versammelten sich die Narren auf dem Dorfplatz, wo 
das 3. Narrenbaumstellen der Gemeinde stattfand. Mit unserem 
Narrenlied und einem kräftigen "Etz guggat au ­ Ha laß me gau" 
wurde der närrisch geschmückte Baum aufgerichtet.
Der Abend wurde im Schützheim ausgeklungen, wo die Maskentau­
fe stattfand. Hier erhielten alle Mitglieder ihren Sprungbändel und 
die neuen Mitglieder wurden offiziell in die Gemeinschaft der Nar­
ren aufgenommen. 
 
Ein besonderer Moment war die Ernennung von Gerhard Kopp 
zum Ehrenmitglied der Narrenzunft Burgrieden. Anlässlich des 
33-jährigen Bestehens der Zunft wurde der ehemalige Zunft-
meister für sein Engagement und seine Verdienste rund um die 
Fasnet geehrt. Mit großer Dankbarkeit wurde ihm die Ehren-
mitgliedschaft verliehen - ein verdienter Schritt, der seine lan-
jährige Verbindung zur Zunft würdigt.
 
Die Narrenzunft Burgrieden bedankt sich bei allen, die zum Gelin­
gen des Auftaktes beigetragen haben und freut sich auf eine unver­
gessliche Fasnetsaison.
 
Unsere Veranstaltungen diese Woche:
Freitag, 16.01.2026
Brauchtumsabend 
Bärenjäger Griesingen
Beginn 19:00 Uhr, private 
Fahrt Abfahrt Rottalhalle 
18:00 Uhr, Rückfahrt 01:00 
Uhr
 
Samstag, 17.01.2026 
Narrensprung Ellwangen
Abfahrt Rottalhalle 
12:00 Uhr, 
Rückfahrt 17:00 Uhr
 
Sonntag, 18.01.2026 
Fasnetsumzug Beuren
Abfahrt Rottalhalle 
11:30 Uhr, 
Rückfahrt 17:00 Uhr

 Der Narrenbaum wird gestellt 
 Foto: Narrenzunft Burgrieden 
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Natur - und Vogelschutzverein

Winterwanderung
Wir führen auch in diesem Jahr wieder unsere traditionelle Winter­
wanderung durch.
 
Datum: 18.1.2026 (Sonntag)
Uhrzeit: 13.00 Uhr
Treffpunkt:  Pausenhof Grundschule Burgrieden
 
Unser Wanderführer hat eine für alle Altersstufen geeignete Wan­
derstrecke ausgesucht. Gehzeit etwa 1 1/2 Stunden. Anschließend 
Einkehr im Gasthof "Löwen" mit Kaffee und leckerem Kuchen.
Hierzu laden wir alle wanderlustigen Bürger der Gesamtgemeinde 
recht herzlich ein. 
Die Vorstandschaft

Vogelfutterverkauf
Wir verkaufen Vogelmischfuter, Sonnenblumenkerne und Futter­
knödel
 
Datum: 17.1.2026   (Samstag)
Uhrzeit: 11.00 ­ 12.00 Uhr
Ort: Vereinsheim "Alte Molke"
 Werkstatt im Keller (rechte
 Gebäudeseite)     

Die Vorstandschaft
 

Schützenverein Burgrieden

71. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Freitag, 23.01.2026 im Schützenheim Burgrieden, Beginn 20 Uhr
 
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Vorstands
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht der Kassiererin und der Kassenprüfer
4. Bericht der Schieß­ und Jugendleitung
5. Entlastungen
6. Grußworte
7. Wahlen
8. Ehrungen
9. Verschiedenes 

Der Vorstand

Skiabteilung Burgrieden

Abteilungsversammlung der Skiabteilung im Tennisheim 
in Rot am 16.01.2026:
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Abteilungsleiters
3. Bericht der Kassiererin
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Entlastungen
6. Wahlen
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
 
Die Kindergymnastik startet diese Woche am 16.01.2026 wieder um 
17.30 Uhr in der Rottalhalle.
Kommt vorbei ­ wir freuen uns auf euch.

Die Erwachsenen haben noch Pause mit 
FITMIX bis 23.01.2026.

Volleyballabteilung Burgrieden

Liebe Mitglieder der Volleyballabteilung,
hiermit laden wir euch herzlich zur Jahreshauptversamm-
lung der Volleyballabteilung des SV Burgrieden ein.
Datum: Freitag, 23. Januar 2026
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Ort: Stüble, Fesselweg 10, 88483 Burgrieden
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Abteilungsleiter
2. Bericht des Abteilungsleiters
3. Kassenbericht
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Entlastung der Abteilungsleitung
6. Wahlen (falls erforderlich)
7. Vorstellung und Beschlussfassung über die Abteilungssat­

zung
8. Aktuelles aus dem Jugendbereich
9. Planung 2026 – Termine, Budget
10. Anträge & Verschiedenes

Begegnung: SV Burgrieden 1 vs. SV Ochsenhausen
Datum: Freitag, den 16.01.2026
Spielbeginn: 21:00 Uhr
Spielort: Rottalhalle

Bühler Förderverein der 
Gemeindefeuerwehr Burgrieden

Christbaumsammlung Rot & Bühl 
Der Christbaum hat seinen großen Auftritt hinter sich? Perfekt, wir 
geben ihm die Chance, beim Funkenfeuer nochmal richtig zu glän­
zen!
 
Am Samstag, den 17. Januar 2026, sammeln wir Ihre ausgedienten 
Weihnachtsbäume ein – ab 9:00 Uhr geht’s los. Einfach den Baum 
gut sichtbar und komplett abgeschmückt an den Straßenrand 
legen, den Rest übernehmen wir.
 
Vielen Dank. 

Weitere Bekanntmachungen
GEMEINSAMER GUTACHTERAUSSCHUSS
ÖSTLICHER LANDKREIS BIBERACH
BEI DER STADT LAUPHEIM

Grundstücksmarktbericht 2025 der Geschäfts-
stelle des gemeinsamen Gutachterausschusses 
Östlicher Landkreis Biberach
Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses Östli­
cher Landkreis Biberach hat den Grundstücksmarktbericht 2025 für 
seine Mitgliedskommunen veröffentlicht. Er beinhaltet Kaufpreisda­
ten aus den Berichtsjahren 2023 & 2024 für die Gemeinden Achstet­
ten, Berkheim, Burgrieden, Dettingen an der Iller, Erlenmoos, Erolz­
heim, Gutenzell­Hürbel, Kirchberg an der Iller, Kirchdorf an der Iller, 
Mietingen, Rot an der Rot, Schemmerhofen, Schwendi, Steinhausen 
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an der Rottum, Tannheim und Wain sowie für die Städte Ochsenhau­
sen und Laupheim. Neben der interessierten Öffentlichkeit richtet 
sich der Marktbericht an Sachverständige der Immobilienwirtschaft, 
die auf Kennzahlen über den Grundstücksmarkt und dessen Ent­
wicklung angewiesen sind. Zudem ist er Basis für steuerliche Bewer­
tungen (z.B. der Erbschafts­ und Schenkungssteuer) von Wohnun­
gen und Wohnhäusern.
Der Grundstücksmarktbericht kann seit dem 19.12.2025 bei der Ge­
schäftsstelle des Gutachterausschusses gegen Gebühr (gebundene 
Ausgabe 25 €, digitale Ausgabe 20 €) bestellt werden.

Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschuss „Östlicher 
Landkreis Biberach“ Marktplatz 1/1, 88471 Laupheim
Telefon: 07392 704 ­167
E­Mail: gutachterausschuss@laupheim.de
Internet: www.laupheim.de/bauen­wirtschaft/bauen­und­planen/
gutachterausschuss

Landtagwahl 2026
Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl zum 18. Landtag 
von Baden-Württemberg am Sonntag, 8. März 2026
Der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 66 Biberach hat in seiner 
Sitzung am 9. Januar 2026 über die Zulassung der Wahlvorschläge 
entschieden. Der Kreiswahlausschuss setzt sich aus dem Kreiswahl­

leiter Mario Glaser und sechs Beisitzenden zusammen, die von den 
Parteien im Verhältnis der bei der letzten Landtagswahl im Wahl­
kreis erreichten Stimmen vorgeschlagen wurden.
 
Der Kreiswahlausschuss entscheidet über die Zulassung der Direkt­
kandidatinnen und Direktkandidaten des Wahlkreises (Erststimme). 
Der Landeswahlausschuss entscheidet über Parteizulassungen und 
die Zulassung der Landeslisten der Parteien (Zweitstimme). Für 
die Landtagswahl am 8. März 2026 haben die Mitglieder des Kreis­
wahlausschusses für den Wahlkreis 66 Biberach neun Kreiswahlvor­
schläge von Parteien mit ihren Bewerberinnen und Bewerbern zur 
Wahl zugelassen.
 
Die Kreiswahlvorschläge waren bis zum 23. Dezember 2025, 18 Uhr, 
beim Kreiswahlleiter einzureichen. Der Ausschuss überprüfte die 
Kreiswahlvorschläge auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit. Die 
Parteien, die derzeit weder im Bundestag noch in einem Landtag 
vertreten sind, mussten mindestens 150 gültige Unterstützungsun­
terschriften vorlegen. Der Kreiswahlausschuss stellte fest, dass die 
Wählbarkeitsvoraussetzungen bei allen neun Bewerberinnen und 
Bewerbern gegeben waren.
 
Aufgrund der vorgenommenen Überprüfung haben die Mitglieder 
des Kreiswahlausschusses die folgenden neun fristgerecht einge­
reichten Kreiswahlvorschläge der Parteien zur Wahl im Wahlkreis 66 
Biberach zugelassen:

Nr. Partei / Kennwort Name Beruf Geburtsjahr/ -ort Wohnort

1 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)

Berat Gürbüz Student der Kultur­ und 
Politikwissenschaft

2002, Biberach an der Riß Warthausen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE)

Ersatz:
Birgit Gnoyke

Gymnasiallehrerin 1963, Hüls Schwendi

2 Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU)

Thomas Dörflinger Landtagsabgeordneter,
Dipl.­Betriebswirt (FH)

1969, Laupheim Ummendorf

Christlich Demokratische 
Union Deutschlands (CDU)

Ersatz:
Alexander Wenger

Vertriebsmitarbeiter 1999, Laupheim Mietingen

3 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)

Simon Özkeleş Koch, Verwaltungsfachan­
gestellter

1994, Biberach an der Riß Ummendorf

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD)

Ersatz:
Laura Thiem

Sozialarbeiterin 1997, Laupheim Laupheim

4 Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Oliver Lukner Geschäftsführer 1970, Laupheim Biberach an der 
Riß

Freie Demokratische Partei 
(FDP)

Ersatz:
Luca Thoma

Anlagenmechaniker für 
Sanitär­, Heizungs­ und 
Klimatechnik

2004, Illertissen Ochsenhausen

5 Alternative für Deutschland 
(AfD)

Paula Gulde Außenhandelskauffrau 1960, Riedlingen Riedlingen

Alternative für Deutschland 
(AfD)

Ersatz:
Bernd Himmelsbach

Energieelektroniker 1973, Freiburg im Breisgau Burgrieden

6 Die Linke (Die Linke) Jasmin Weber Versicherungskauffrau 1996, Ehingen (Donau) Laupheim

Die Linke (Die Linke) Ersatz:
Fidelis Bittner

Bauhelfer im Zimmerer­
handwerk

2006, Biberach an der Riß Biberach an der 
Riß

7 FREIE WÄHLER 
(FREIE WÄHLER)

Reinhold Bopp Landwirtschaftsmeister 1960, Ersingen Attenweiler

12 Volt Deutschland (Volt) Karolin Werkmann Controllerin 1999, Riedlingen Uttenweiler

22 Piratenpartei Deutschland 
(PIRATEN)

Samuel Schmid IT­Systemadministrator 1991, Saulgau Biberach an der 
Riß

 
Nur die vom Kreiswahlausschuss zugelassenen Kreiswahlvorschläge erscheinen als Direktkandidatinnen und Direktkandidaten auf dem 
Stimmzettel des Wahlkreises 66 Biberach (Erststimme) mit der ihnen landeseinheitlich zugewiesenen Nummer. Da nach Ablauf der Be­
schwerdefrist am 12. Januar 2026 keine Beschwerden eingegangen sind, gelten die zugelassenen Kreiswahlvorschläge als bestätigt.
 
Die amtliche Bekanntmachung der Kreiswahlvorschläge im Wahlkreis 66 erfolgt am 13.01.2026.  
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Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Rottal 
für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund von § 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusam­
menarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung 
für Baden­Württemberg (GemO) die Verbandsversammlung am 
24.11.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträge EUR
1.1   Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Erträge von 2.115.797,00
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen von ­2.115.797,00
1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0,00
1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00
1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen von 0,00
1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0,00
1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0,00 

im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit von 2.115.797,00
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit von ­2.115.797,00
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
 des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 0,00
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 0,00
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 0,00
2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
 /-bedarf aus Investitionstätigkeit 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0,00
2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
 /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 0,00
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 0,00
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 0,00
2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
 /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0,00
2.11  Veranschlagte Änderung des 
 Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
 Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0,00 

§ 2 Kassenkreditermächtigung  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 €
festgesetzt
   
§ 3 Umlagen nach § 19 Abs. 2 der Verbandssatzung  
 
1. Verwaltungskostenumlage nach § 19 Abs. 2 Buchst. 
a Verbandssatzung
Die von den Verbandsgemeinden zu erhebende Verwaltungskos­
tenumlage wird satzungsgemäß festgesetzt mit  
a) einem Pauschalbetrag je Mitgliedsgemeinde von 51,13 €
b) einem Anteilsbetrag je Flusskilometer (55,113 km) 113,12 €
   
2. Unterhaltungskostenumlagen nach § 19 Abs. 2 Buchst. b Ver­
bandssatzung wird auf 306.986,00 € für 2025 festgelegt.  
 
3. Vermögensumlage nach § 19 Abs. 2 Buchst. c Verbandssatzung 
entfällt.  

Genehmigungsvermerk:
Das Landratsamt Biberach als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass 
vom 11. Dezember 2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 
des Wasser­ und Bodenverbandes Rottal für das Haushaltsjahr 2025 
gem. § 121 GemO bestätigt. Es wird festgestellt, dass die Haushalts­
satzung des Wasser­ und Bodenverbandes Rottal für das Haushalts­
jahr 2025 keine genehmigungspflichtigen Teile enthält.
 
Hinweis zur Einsichtnahme:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 des Wasser­ und Boden­
verbandes Rottal liegen gem. § 81 Abs. 3 GemO in der Zeit von Mon­
tag, 19. Januar 2026 bis einschließlich Dienstag, 27. Januar 2026 im 
Rathaus der Gemeinde Rot an der Rot, Kämmerei, Zimmer 8, Kloster­
hof 14, 88430 Rot an der Rot zur Einsichtnahme öffentlich aus.
 
Heilungshinweise:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens­ oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden­Württem berg (GemO) oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 5 Abs. 2 S. 1 GKZ in Verbindung mit § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Wasser­ und 
Bodenverband Rottal geltend gemacht worden ist; der Sachver­
halt, der die Verletzung begrün den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Geneh migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor­
den sind.
 
Rot an der Rot, den 15. Januar 2026
 
gez.
Andreas Maaß
Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Rottal 
für das Haushaltsjahr 2026
Auf Grund von § 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusam­
menarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung 
für Baden­Württemberg (GemO) die Verbandsversammlung am 
24.11.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 
beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 43.882,00
1.2  Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen von ­43.882,00
1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0,00
1.4  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00
1.5  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen von 0,00
1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0,00
1.7  Veranschlagtes Gesamtergebnis 
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0,00 

im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit von 43.882,00
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit von ­43.882,00
2.3  Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des 
 Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 0,00
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 0,00
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 0,00
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2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  
 aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0,00
2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
 /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 0,00
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 0,00
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 0,00
2.10  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 
 /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0,00
2.11  Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-
 mittelbestands,  Saldo des Finanzhaushalts 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0,00 

§ 2 Kassenkreditermächtigung  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 0,00 €
festgesetzt  
   
§ 3 Umlagen nach § 19 Abs. 2 der Verbandssatzung  
1. Verwaltungskostenumlage nach § 19 Abs. 2 Buchst. 
a Verbandssatzung  
Die von den Verbandsgemeinden zu erhebende Verwaltungskos­
tenumlage wird satzungsgemäß festgesetzt mit  
a) einem Pauschalbetrag je Mitgliedsgemeinde von 51,13 €
b) einem Anteilsbetrag je Flusskilometer (55,113 km) 113,12 €

2. Unterhaltungskostenumlagen nach § 19 Abs. 2 Buchst. b Ver­
bandssatzung wird auf 306.986,00 € für 2025 festgelegt.  

3. Vermögensumlage nach § 19 Abs. 2 Buchst. c Verbandssatzung 
entfällt.

Genehmigungsvermerk:
Das Landratsamt Biberach als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass 
vom 18. Dezember 2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 
des Wasser­ und Bodenverbandes Rottal für das Haushaltsjahr 2025 
gem. § 121 GemO bestätigt. Es wird festgestellt, dass die Haushalts­
satzung des Wasser­ und Bodenverbandes Rottal für das Haushalts­
jahr 2025 keine genehmigungspflichtigen Teile enthält.
 
Hinweis zur Einsichtnahme:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 des Wasser­ und Boden­
verbandes Rottal liegen gem. § 81 Abs. 3 GemO in der Zeit von Mon­
tag, 19. Januar 2026 bis einschließlich Dienstag, 27. Januar 2026 im 
Rathaus der Gemeinde Rot an der Rot, Kämmerei, Zimmer 8, Kloster­
hof 14, 88430 Rot an der Rot zur Einsichtnahme öffentlich aus.
 
Heilungshinweise:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens­ oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden­Württem berg (GemO) oder aufgrund 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 5 Abs. 2 S. 1 GKZ in Verbindung mit § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Wasser­ und 
Bodenverband Rottal geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begrün den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh­
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
 
Rot an der Rot, den 15. Januar 2026
 
gez.
Andreas Maaß
Verbandsvorsitzender

Beschäftigte Minijob-Verdienstgrenze steigt 
2026 auf 603 Euro 
Mindestlohn-Erhöhung ab Januar 
Zum 1. Januar 2026 steigt der gesetzliche Mindestlohn von 12,82 
Euro auf 13,90 Euro pro Stunde. 2027 ist eine weitere Erhöhung auf 
14,60 Euro geplant. Das hat auch Auswirkungen auf Minijobs. Darauf 
weist die Deutsche Rentenversicherung Baden­Württemberg (DRV 
BW) hin.

Der neue Mindestlohn betrifft neben Vollzeitbeschäftigten, auch 
rund 6,9 Millionen Minijobberinnen und Minijobber in Deutschland. 
Die monatliche Verdienstgrenze für Minijobs steigt durch die Kopp­
lung an den Mindestlohn von derzeit 556 Euro auf 603 Euro ab 2026 
und 633 Euro ab 2027. Damit können geringfügig Beschäftigte künf­
tig mehr verdienen, ohne ihren Minijob­Status zu verlieren.

Seit Oktober 2022 ist die Verdienstgrenze bei Minijobs dynamisch 
an den Mindestlohn gekoppelt. Erhöht sich der Mindestlohn, steigt 
automatisch auch der maximal zulässige Monatsverdienst im Mini­
job. Durch diese Regelung bleibt das mögliche Arbeitspensum von 
etwa zehn Wochenstunden im Minijob weiterhin konstant, ohne 
dass der Minijob­Status verloren geht.

Information
Weitere Informationen darüber hinaus erhalten Minijobberinnen 
und Minijobber sowie Arbeitgeber auf der Seite der Minijob­Zen­
trale unter www.minijob­zentrale.de. Empfehlenswert sind auch 
die Broschüren „Minijob – Midijob: Bausteine für die Rente“ und 
„Rente: Jeder Monat zählt“. Diese können auf www.deutsche­ren­
tenversicherung.de heruntergeladen werden.

Frauen in extremen Notlagen besser auffangen
Netzwerk im Landkreis Biberach berät über das Thema  
„Vertrauliche Geburt“
Welche Schritte sind nötig, um eine vertrauliche Geburt sicher und 
sensibel zu begleiten? Wie können Frauen in extremen Notlagen 
besser aufgefangen werden? Diese Fragen standen im Mittelpunkt 
eines Netzwerktreffens, das auf Initiative der kommunalen Schwan­
gerschaftsberatungsstelle im Kreisgesundheitsamt und der katho­
lischen Schwangerschaftsberatungsstelle der Caritas stattfand. Be­
teiligt waren die Schwangerschaftsberaterinnen, die Amtsleitung 
des Kreisgesundheitsamts, der Chefarzt und die leitende Hebamme 
der Frauenklinik Biberach, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Jugendamts, des Standesamts und des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK).
 
Im Fokus des Treffens stand der Austausch über aktuelle Herausfor­
derungen und gute Praxis im Umgang mit vertraulichen Geburten. 
Damit Frauen in akuten Krisenlagen schnell, anonym und sicher Un­
terstützung erhalten, ist ein eng verzahntes Netzwerk notwendig. 
„Eine vertrauliche Geburt gelingt nur, wenn alle Rädchen ineinan­
dergreifen – von der ersten Beratung bis zur medizinischen Versor­
gung“, erklärten die Schwangerenberaterinnen. Die enge Koopera­
tion zwischen Beratungsstellen und Klinik sei dabei essenziell.

Was ist eine Vertrauliche Geburt?
Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Mai 2014 sind bis Februar 2024 
bundesweit insgesamt 1.165  Kinder unter dem Schutz einer vertrau­
lichen  Geburt zur Welt gekommen, im Landkreis Biberach gab es 
bereits zwei vertrauliche Geburten. Das Gesetz richtet sich an Frau­
en und Mütter in konflikthaften Lebenssituationen und soll gefährli­
che Geburten, Aussetzung oder Tötung eines Säuglings direkt nach 
der Geburt verhindern. Die Frauen können bei der Geburt anonym 
bleiben. Das Neugeborene wird vom Jugendamt in Obhut genom­
men und später zur Adoption freigegeben. Im Gegensatz zu einer 
anonymen Geburt hat das Kind im Alter von 16 Jahren die Möglich­
keit, seine wahre Herkunft zu erfahren. Federführend im Verfahren 
der vertraulichen Geburt ist die Schwangerschaftsberatungsstelle. 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!
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Ohne sie ist eine vertrauliche Geburt nicht durchführbar. Während 
Schwangerschaft und Geburt tritt die Frau unter einem selbstge­
wählten Pseudonym auf. Nur die Beraterin kennt die tatsächliche 
Identität der Frau.

Positives Fazit  
Alle Beteiligten des Netzwerks zogen ein positives Fazit. Das Treffen 
habe gezeigt, wie groß das Engagement für Frauen in Ausnahme­
situationen sei. Gleichzeitig wurde deutlich, dass das Thema Sensi­
bilität und diskriminierungsfreie Unterstützung erfordert. Um Unsi­
cherheiten abzubauen und das Wissen über vertrauliche Geburten 
in allen beteiligten Einrichtungen zu vertiefen, sollen gemeinsame 
Informationsangebote gemacht werden. „Wir möchten, dass keine 
Frau aus Angst oder Scham auf medizinische Hilfe verzichten muss“, 
resümierte eine Schwangerschaftsberaterin. „Dafür braucht es star­
ke Netzwerke – und genau die bauen wir hier weiter aus.“
 
Beratungsstellen für Schwangere und Familienangehörige im 
Landkreis
Die Kommunale Schwangerschafts­ und Schwangerschaftskon­
fliktberatungsstelle im Kreisgesundheitsamt ist unter der Telefon­
nummer  07351 52­6151, sowie online unter www.biberach.de/kreis­
gesundheitsamt erreichbar.
 
Die Katholische Schwangerschaftsberatungsstelle der Caritas Regi­
on Biberach­Saulgau ist unter der Telefonnummer 07351 8095­230 
sowie im Internet unter www.caritas­biberach­saulgau.de erreich­
bar.
 
Das Hilfetelefon für Schwangere in Not, Telefon 0800 4040020, ein 
zentraler Notruf für Schwangere in Konfliktlagen, ist rund um die 
Uhr mit Fachkräften besetzt und berät mehrsprachig und anonym. 
Mehr Infos unter www.geburt­vertraulich.de. Weiter Informationen 
unter www.bmfsfj.de

Mehr Blütentracht und Pflanzenvielfalt
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Biberach (LEV) 
organisiert rund 100 Projekte zur Landschaftspflege
Der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Biberach (LEV) hat in 
diesem Jahr rund 100 Projekte zur Landschaftspflege, darunter ein 
Viertel auf gemeindlichen Biotopflächen, organisiert und fachlich 
betreut. Das berichtete LEV­Geschäftsführer Peter Heffner bei der 
Mitgliederversammlung im Landratsamt.
 
Die einjährigen Projekte wurden aus Mitteln des Landesnaturschut­
zes gefördert und dienen vorrangig dem Erhalt und der Verbesse­
rung von Magerrasen, Wacholderheiden, Laichgewässern für Am­
phibien und der Entwicklung artenreicher Mähwiesen. Zusätzlich 
wurden rund 150 Landschaftspflegeverträge, die auf freiwilliger 
Basis auf fünf Jahre von Landwirten und Schäfern abgeschlos­
sen wurden, evaluiert und fortgeschrieben. Mehrheitlich geht es 
dabei um eine extensivere Grünlandnutzung mit mehr Blühtracht 
und Pflanzenvielfalt. Vielfältige kostenfreie Beratungsleistungen 
erbringt der Verein, beispielsweise die Anleitung des Bauhofs in 
Eberhardzell zur Beseitigung des gefährlichen Riesenbärenklaus, 
eine angedachte Beweidung mit Wasserbüffeln auf städtischen 
Ausgleichsflächen in Neufra oder die Suche und Einweisung von 
Schäfern zur Offenhaltung und Beweidung von Magerweiden mit 
wertvollen Pflanzenbeständen auf der Schwäbischen Alb.
 
Kommunen fördern biologische Vielfalt
Biotopverbundberater David Lila ergänzte den Bericht mit aktuel­
len Entwicklungen bei der gesetzlich geforderten kommunalen 
Biotopverbundplanung: Laupheim und Ummendorf haben die Pla­
nung bereits abgeschlossen, erste Maßnahmen zur Förderung der 
biologischen Vielfalt wurden umgesetzt. Die Gemeinde Maselheim 
ist nahezu fertig. Mitten in der Planerstellung mit Fachbüros sind 
Mittelbiberach, Altheim und Langenenslingen und ab 2026 beginnt 

die Stadt Biberach mit der Planung. In Schemmerhofen und Utten­
weiler haben die Gemeinderäte jeweils einen Grundsatzbeschluss 
zum Planungseinstieg gefasst.
 
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Neuwahlen zum 
Vorstand. Seit der Gründung des LEV im April 2017 begleitete Bür­
germeister Peter Diesch aus Bad Buchau als gewählter stellvertre­
tender Vorsitzender die Aufbauarbeit des neuen Vereins, ebenso 
NABU­Vertreterin Vera Schloßbauer; sie konnte aus beruflichen 
Gründen nicht anwesend sein. Zum neuen stellvertretenden Vor­
sitzenden wählten die Mitglieder das bisherige Vorstandsmitglied 
Wolfgang Späth als kommunalen Vertreter. Sandra Niethammer 
folgte Vera Schloßbauer als Naturschutzvertreterin in den neunköp­
figen Vorstand nach. Nach acht Jahren Mitarbeit im Fachbeirat gab 
Bürgermeister Achim Deinet sein Amt an Bürgermeister Andreas 
Schneider weiter; er wurde wie die weiteren acht Fachbeiräte von 
der Versammlung auf vier Jahre berufen. Landrat Glaser würdigte 
den langjährigen Einsatz der ausscheidenden Vorstandsmitglieder 
mit einem kleinen Präsent.
 
Weitere Informationen zum LEV gibt es online unter 
www.lev­biberach.de
 
Kontakt:
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Biberach e.V.
Peter Heffner
Geschäftsführer
Telefon: 07351 52­7573
E­Mail: peter.heffner@lev­biberach.de

IHK Ulm
Informationen für Existenzgründer
Wie wird aus einer Geschäftsidee ein Erfolg? Die IHK Ulm veranstal­
tet am Donnerstag, den 22. Januar, von 14 bis 18 Uhr einen Infor­
mationsnachmittag zur Existenzgründung. Es handelt sich hierbei 
um eine Präsenz­Veranstaltung mit der Möglichkeit zur Online­Teil­
nahme.
Die Experten des StarterCenters der IHK geben an diesem Nach­
mittag Interessierten wichtige Hinweise zu persönlichen und fach­
lichen Anforderungen, zur Gewerbeanmeldung sowie zu Finanzie­
rungsmöglichkeiten, Fördermitteln, Steuern und Versicherungen.
Die IHK Ulm möchte mit dieser Veranstaltung die Entscheidung 
zur beruflichen Selbstständigkeit und die Planung des Unterneh­
mensaufbaus erleichtern. Außerdem werden die Teilnehmer mit 
der Ausarbeitung eines Businessplans vertraut gemacht und be­
kommen Tipps zur Kundengewinnung. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung unter www.ihk.de/ulm/infonachmittag, Infos unter Tel. 
0731 173­250 oder per E­Mail an startercenter@ulm.ihk.de.
Informationen zum Thema Existenzgründung können auch auf der 
Internetseite der IHK Ulm unter www.ihk.de/ulm/Existenzgruen­
dung abgerufen werden.
 

Lust auf Ehrenamt?
Der Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. sucht für die 
Begleitung
von Menschen, die sich selbst nicht mehr vertreten können,
ehrenamtliche gesetzliche Betreuerinnen, bzw. Betreuer nach dem 
Betreuungsgesetz.
Wir suchen ....
interessierte lebenserfahrene Menschen, die bereit sind,
­  sich ehrenamtlich für hilfsbedürftige Menschen einzusetzen und 

ein bis zwei Stunden pro Woche Zeit hierfür investieren möchten,
­  sich für Menschen einzusetzen, die ihre eigenen Angelegenheiten 

nicht mehr selbst erledigen können,
­  Erfahrungen zu machen mit Behörden, Gerichten, Ärzten, Verwal­

tungen, Heimen etc. und sich für die Interessen kranker und behin­
derter Mitmenschen einzusetzen.
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Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich bei uns. Sie erreichen uns 
unter: 88400 Biberach, Bahnhofstr. 29, Telefon: 07351/17869,
Ihre Ansprechpartner sind Frau Bittner und Herr Hofer.

Email: christine.bittner@betreuungsverein­bc.de andreas.hofer@
betreuungsverein­bc.de

Wir unterstützen, beraten, begleiten und schulen Sie bei der Füh­
rung der ehrenamtlichen Betreuung. Wir freuen uns auf ein unver­
bindliches Gespräch mit Ihnen.

Rampen und Lifte für mehr Mobilität
– barrierefreie Lösungen für den häuslichen Bereich
Die Wohnberatung der Basisversorgung Biberach lädt zu einem 
spannenden Vortrag ins Haus der Caritas ein:

Am 26. Januar 2026 um 14:30 Uhr
Waldseer Straße 24, 88400 Biberach, Erdgeschoss

 
Der Vortrag richtet sich an alle, die sich über praktische Lösungen 
zur Überwindung von Schwellen und Treppen informieren möch­
ten. Es sollen Personen angesprochen werden, mit eingeschränkter 
Beweglichkeit, wie ältere Menschen, Rollstuhlfahrer*innen, Personen 
mit Rollator oder Gangunsicherheit, sowie Eltern mit Kinderwagen. 
Wohnberater Matthias Herzog geht auf verschiedene Anforderun­
gen und die dazu passenden Lösungen, die den Alltag erleichtern 
können ein. Besonders im häuslichen Bereich stellt sich oft die Frage, 
wie Schwellen oder Treppen überwunden werden können und wie 
Rampen und Lifte geplant und so installiert werden können, dass 
sie sowohl funktional sind, als auch ausreichend Sicherheit bieten.

Ein weiterer Bestandteil des Vortrags ist die DIN Norm 18040 – sie 
enthält wichtige Vorgaben für barrierefreies Bauen. Matthias Her­
zog erläutert, wie diese Vorgaben im privaten Bereich umgesetzt 
werden können und welche Anforderungen an Rampen und Lifte 
hierbei gestellt werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um eine 
Spende wird gebeten. Weitere Informationen sowie die Möglich­
keit zur Anmeldung bis zum 25.01.2026 erhalten Sie unter folgender 
Nummer 07351 8095­190 oder schreiben Sie eine Mail an: bcs­hia@
caritas­dicvrs.de.

kjr Biberach
Öffentlichkeitsarbeit mit Canva für Vereine
Mit dem kostenlosen Online­Tool Canva lassen sich verschiedene 
Inhalte ganz einfach und schnell gestalten. In der kurzen und prak­
tischen Einführung zeigt der Kreisjugendring Biberach e.V., wie Ver­
eine Flyer, Instagram­Beträge, Plakate oder andere Inhalte gestalten 
können. Die digitale Einführung findet am Dienstag, 10. Februar 
von 19:00­ 20:00 Uhr online über zoom statt. Eine Anmeldung über 
info@kjr­biberach.de ist bis zum 09.02. möglich. Die Veranstaltung 
ist kostenlos.

27 Begleitungen in der ambulanten  
Hospizarbeit Laupheim-Schwendi-Wain
Beim Jahresabschluss der ökumenischen Hospizgruppe Laup­ 
heim­Schwendi­Wain wurde Gedenken gehalten für all die Men­
schen, die ehrenamtlich begleitet wurden, sowie deren Angehöri­
gen. Feierlich wurde für jeden eine Kerze entzündet und Abschied 
genommen. Pfarrer Ziellenbach sprach Dank und Anerkennung aus 
für dieses wichtige Tun als Dienst am Nächsten.  

Ein wichtiges Ritual auch für das Ehrenamt der Hospizgruppe, um 
im neuen Jahr wieder gut starten zu können. Nach über 20 Jahren 
wurde Marliese Angstmann dankend aus der Gruppe verabschie­
det. Der ambulante Hospizdienst ist erreichbar unter: 0171­9176936

Informationsveranstaltung für weiterführende 
Schulen
Donnerstag, 29. Januar 2026 - 16:30 bis 19:30 Uhr
Karl-Arnold-Schule - Gewerbliche Schule Biberach 
Wir stellen das Technische Gymnasium vor mit den Profilen: Mecha­
tronik, Informationstechnik sowie Gestaltungs­ und Medientechnik
Wir informieren außerdem zu folgenden weiterführenden Schularten:
­ Pharmazeutisch­technisches Berufskolleg (PTA)
­ Berufskolleg zur Erlangung der Fachhochschulreife
­ Technisches Berufskolleg I
­ 2­jährige Berufsfachschule (Elektrotechnik und Metalltechnik)
­  Fachschule für Technik mit den Fachrichtungen Bautechnik und 

Maschinentechnik
 
Matthias-Erzberger-Schule - Biotechnologie - Haus- und Land-
wirtschaft - Pflege - Sozialpädagogik
Wir informieren über folgende Schularten:
­ Biotechnologisches, Ernährungswissenschaftliches sowie Sozial­ 
und Gesundheitswissenschaftliches Gymnasium
­ 2­jährige Berufsfachschule mit den Schwerpunkten Ernährung und 
Hauswirtschaft sowie Gesundheit und Pflege
Darüber hinaus informieren wir über die
­ Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz (Vollzeit, PIA)
­ Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz Direkteinstieg
­ Fachschule für Sozialpädagogik
­ Berufsfachschule Pflege und Altenpflegehilfe
 
Der Bewerbungsschluss für Vollzeitschulen ist der 1. März 2026.
Informationen zu den Schularten und zum Anmeldeverfahren fin­
den Sie auf der Homepage der
jeweiligen Schule:
www.kas­bc.de
www.mes­bc.de
Die für die Schüleraufnahme zuständigen Abteilungsleitungen und 
Lehrkräfte stehen an der Infoveranstaltung für Ihre Fragen zur Ver­
fügung.

Informationstag der Gebhard-Müller-Schule – Kaufmännische 
Schule Biberach - am 24.01.2026 von 10 Uhr bis 12 Uhr in der 
Aula 
Die Gebhard­Müller­Schule – Kaufmännische Schule Biberach – lädt 
alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern 
herzlich zum Informationstag am Samstag, 24. Januar 2026, von 
10 bis 12 Uhr in die Aula der Schule ein.
Wir informieren an diesem Tag über folgende Schularten:
• Wirtschaftsgymnasium
• Berufskolleg I und II (BKI und BKII)
• Berufskolleg Fremdsprachen (BKF)
• Wirtschaftsschule
Die Anmeldung für diese Bildungsgänge erfolgt im Zeitraum 27. 
Januar bis 1. März 2026 über das landesweite Bewerberverfahren 
Online (BewO).
Ausführliche Informationen zu den Schularten und zum Bewer­
bungsverfahren sind auf der Homepage der Schule abrufbar:  www.
gms­bc.de
 

Die Obst- und Gartenbauakademie Biberach 
(OGAB) informiert:
Zusatzkurs „Fitness – nicht nur für Gartenbesitzer“ startet 
im Februar
Gartenarbeit hält fit! Das hört man immer wieder. Spätestens dann, 
wenn man einen eigenen Garten hat, merkt man jedoch, dass Ge­
hölze­Pflegen und Gartenarbeit körperlich sehr anstrengend sein 
können und eine gute Grundfitness erfordern. Die Obst­ und Gar­
tenbauakademie Biberach (OGAB) bietet daher einen Fitnesskurs 
an, der für alle Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer bestens 
geeignet ist. Der Kurs richtet sich auch an Menschen, die körperlich 
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entweder anstrengend viel oder im Gegensatz dazu eher eine sit­
zende Tätigkeit ausüben.
 
An acht Terminen werden unter fachkundiger Anleitung mit geziel­
ten, abwechslungsreichen Übungen alle wichtigen Bereiche trai­
niert: Kraft, Koordination, Ausdauer, Herz­Kreislaufsystem, Körper­
haltung, Gleichgewicht, Brain­Fitness, Sensomotorik, Neuroathletik, 
Beweglichkeit und vieles mehr. So erzielen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ein Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele.
 
Der Kurs findet durchgängig immer donnerstags vom 5. Februar 
bis zum 26. März 2026 von 19 bis 20.15 Uhr im Landwirtschaftsamt, 
Lehrsaal 2.13, Bergerhauser Straße 36, 88400 Biberach statt.
 
Der Lehrgang ist für jedes Alter geeignet, denn die Übungen wer­
den unter fachkundiger Anleitung individuell angepasst. Sportklei­
dung, Gymnastikmatte, Handtuch und ein Getränk sind mitzubrin­
gen. Anmeldung und weitere Informationen ab sofort unter 
www.biberach.de/anmeldung­landwirtschaftsamt

Den Wald aus einer neuen Perspektive  
entdecken
Zertifikatskurs „NaturImpulse“ des Kreisforstamts fördert 
Naturverständnis, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit
Das Kreisforstamt Biberach bietet auch 2026 wieder den belieb­
ten Zertifikatskurs „NaturImpulse“ an. Ab Mittwoch, 4. März 2026 
können Naturinteressierte den Wald aus einer neuen Perspektive 
entdecken – in sechs abwechslungsreichen Modulen, jeweils mitt­
wochs von 14 bis 18 Uhr, an verschiedenen Orten in Wäldern rund 
um Biberach. Der Kurs verbindet praktisches Erleben mit fundier­
tem Wissen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen ökologi­
sche Zusammenhänge kennen, erproben kreative Methoden der 
Umweltbildung und erfahren, wie man Natur mit allen Sinnen be­
greifbar machen kann. Am Ende steht ein Zertifikat, das die berufli­
che Qualifikation im Bereich Natur­ und Umweltbildung stärkt. Das 
Angebot richtet sich an alle, die bereits in der Umweltbildung tätig 
sind oder künftig Menschen für die Natur begeistern möchten. Ziel 
ist es, Naturverständnis, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit zu fördern 
– auf lebendige und praxisnahe Weise.
Der Kurs startet am Mittwoch, 4. März 2026, in Biberach. Die Teilnah­
megebühr beträgt 299 Euro. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt 
sich eine frühe Anmeldung unter www.biberach.de/Kreisforstamt­
Veranstaltungen
 

Bauernschule Bad Waldsee
Seminare im Februar 
02. bis 04. Februar 2026
Rethinking: Denke neu – gestalte die Zukunft!
Entdecken Sie, wie Sie gewohnte Denkmuster aufbrechen, kreativer 
denken und mutiger entscheiden. Sie erfahren, wie Wahrnehmung, 
Motivation und mentale Gewohnheiten Ihr Denken prägen – und 
wie Sie diese gezielt beeinflussen können. Mit praxisnahen Übun­
gen, Reflexion und inspirierenden Impulsen erweitern Sie Ihr Den­
ken Schritt für Schritt – vom schnellen Bauchgefühl bis zum reflek­
tierten Entscheiden.
 
18. Februar bis 09. April 2026
Bodenfruchtbarkeit
Das Fachseminar Bodenfruchtbarkeit vermittelt praxisnahes Wissen 
und konkrete Werkzeuge, um Böden, Pflanzen und Betriebe sowie 
deren Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter gezielt zu stärken.
In drei aufeinander aufbauenden Modulen erhalten Sie ein fundier­
tes Verständnis und lernen bewährte Methoden kennen, die direkt 
auf den eigenen Betrieb übertragbar sind. Fachvorträge, Exkursio­
nen und praktische Übungen machen die Prinzipien der Regenera­
tiven Landwirtschaft konkret erfahrbar. 

Entwickeln Sie konkrete Schritte für Ihren Hof – ökologisch sinnvoll, 
wirtschaftlich tragfähig und zukunftsorientiert.
 
18. bis 20. Februar 2026 
Bildungsurlaub – Verrück dich in deine innere Klarheit
3 Tage für dich: Selbstführung, emotionale Stärke und neue Pers­
pektiven. Wenn wir unseren Beruf mit der Familie und Ehrenamt 
in Einklang bringen wollen, bleiben wir selbst oft auf der Strecke. 
Dieses Seminar bietet Ihnen Raum, innezuhalten, durchzuatmen. 
Sie lernen Stressmuster zu erkennen, neue Handlungsoptionen zu 
entwickeln und Ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen – für mehr Ge­
lassenheit und Handlungskraft.
 
18. bis 20. Februar 2026 
Rhetorik Seminar – überzeugend kommunizieren, erfolgreich 
präsentieren und moderieren
In diesem Seminar starten wir gemeinsam mit den Basics der Mo­
derations­ und Präsentationstechniken und der Körpersprache. 
Durch gezielte Übungen – auch mit Videoeinsatz – verbessern Sie 
Ihre Ausdrucksfähigkeit und gewinnen an Souveränität und Selbst­
bewusstsein.
 
 
26. Februar bis 1. März 2026
Chortage für Frauen – Motto: „Singe und lache“
Erlebe unvergessliche Chortage – eine besondere Gelegenheit, ge­
meinsam mit anderen Frauen die Magie des Gesangs zu erleben. Ob 
Anfängerin oder erfahrene Sängerin, hier findest du Raum für musi­
kalisches Wachstum und Gemeinschaft. In entspannter Atmosphäre 
üben wir mehrstimmige Stücke ein, stärken unsere Stimmen und 
genießen die Freude am gemeinsamen Singen.
Weitere Informationen und Anmeldung auf der Homepage der Bau­
ernschule Bad Waldsee https://www.bauernschule.de

Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach lädt 
ein: 
Begegnung und Austausch zum Thema „Älter werden –  
Miteinander sprechen und zuhören“ 

Ein Raum, in dem persönliche Gedanken, Erfahrungen und Fragen 
Platz haben – offen, respektvoll und ohne Bewertung. Diesen Raum 
bietet der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach am Mittwoch, 21. Ja­
nuar 2026, zwischen 16.30 und 18 Uhr mit dem gemeinsamen Dialog 
zum Thema „Älter werden – Miteinander sprechen und zuhören“.
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Dabei dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Gespräch 
kommen über das, was Älterwerden für sie bedeutet: Welche Ver­
änderungen erleben wir? Welche Chancen und neuen Perspektiven 
entstehen? Und wie gehen wir mit den Herausforderungen dieser 
Lebensphase um?
 
Die Organisatorinnen Gertraud Koch, Altenhilfefachberaterin und 
Maria Willburger, Soziale Arbeit, freuen sich auf ein anregendes, 
wertschätzendes Miteinander und auf viele Stimmen im Dialog.
 
Die Veranstaltung findet im Landratsamt Biberach, Großer Sitzungs­
saal, Rollinstraße 9, 88400 Biberach statt. Der Eintritt ist frei.
Anmeldung unter https://eveeno.com/Aelterwerden­sprechen­zu­
hoeren

Kirchennachrichten

Pfarrer Thomas Holm
Tel.: 07392 / 23 64
Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de
Turmstr.7 | 88480 Achstetten-Oberholzheim

Pfarramtssekretärin Kornelia Pelzl: 
Mi und Fr 9 - 12 Uhr | Telefon 07392 / 23 64

Assistenz der Gemeindeleitung Margit Schmid:
Telefon 07392/150008 
Homepage: www.evangelisch-donau-iller-riss.de

Evangelische Kirchengemeinde Donau-Iller-Riß

Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit, ist 
durch Jesus Christus geworden.  (Johannes 1, 17)

Sonntag, 18.01.2026
17.00 Uhr Lichtergottesdienst
 10 Jahre Kraftpaket
 (Pfarrer Breitkreuz und Team)
 Kirchl. Gemeindezentrum Staig
 Kein Gottesdienst in der Kirche Oberholzheim
 
Montag, 19.01.2026
17.30-19.15 Bubenjungschar (Wielandhalle)
18.00-19.30 Mädchenjungschar
 Gemeindehaus Oberholzheim

Mittwoch, 21.01.2026 
 9.30 Uhr  Eltern­Kind­Gruppe Wielandzwerge Ev. Ge­

meindehaus Oberholzheim
 
Sonntag, 25.01.2026
14.00 Uhr Gottesdienst zur Investitur von
 Pfarrer Thomas Holm
 Evang. Kirche Oberholzheim
 
10 Jahre Kraftpaket
Lichtergottesdienst 18. Januar um 17.00 Uhr
Herzliche Einladung zu unserem nächsten Kraftpaket­Lichtergottes­
dienst mit Musik von Didi Knoblauch und Tobias Schlegel.

 

 
Herzliche Einladung zur Investitur von

Pfarrer Thomas Holm am 25. 01. 2026, 14.00 Uhr
Zur Investitur von Pfarrer Thomas Holm laden wir recht herzlich ein, 

am
Sonntag, 25. Januar 2026 um 14.00 Uhr

Gottesdienst in der Peter und Paul Kirche Oberholzheim mit Einset­
zung durch Dekan Matthias Krack und Grußworten.

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zu einem Beisammen­
sein mit Sekt, Kaffee und Häppchen im Gemeindehaus ein.

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Pfarrer Holm auf der Pfarrstelle 
Oberholzheim willkommen heißen.
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„GRIPS – Mach mit, bleib fit!“  
geht in die zweite Runde
Nach einer sehr schönen ersten Kursrunde startet 
GRIPS erneut: Herzlich willkommen sind alle Seniorinnen und Seni­
oren – ganz gleich, ob Sie bereits beim ersten Kurs dabei waren oder 
jetzt neu dazu kommen möchten. In lockerer Atmosphäre erwartet 
Sie wieder 8 abwechslungsreiche Einheiten mit kognitiven Übun­
gen und Bewegungen mit Koordination und viel Spaß. Im Mittel­
punkt stehen dabei das Miteinander und die Freude an der Aktivität.
Termine freitags 06.02. / 13.02. / 20.02. / 27.02. / 13.03. / 20.03. / 
27.03.2026 jeweils von 14:30 bis 15:30 Uhr sowie einmalig am Sams­
tag, 07.03.2026 von 9:00 bis 10:00 Uhr im evang. Gemeindehaus 
Oberholzheim. Der Teilnahmebeitrag beträgt 24,00 € (3 €/Einheit). 
Um Anmeldung wird gebeten bei Martina Schlüter
mobil 01520/8524400 / schluetm@gmail.com 
oder unter Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de
Verantwortet wird „GRIPS – Mach mit, bleib fit!“ von der Diakonie 
und dem DRK Biberach, unterstützt von der AOK Ulm­Biberach, 
dem Landkreis, dem Netzwerk Demenz und vor Ort von der evan­
gelischen Kirchengemeinde Donau­Iller­Riß, Oberholzheim.
 

Gemeinde- und Spendenkonto ab 01. 01 2026
KSK Biberach DE82 6545 0070 0000 5575 53

 

Pfarrer Stefan Ziellenbach:
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 
Tel. 07392 17014
E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de
Pater Mathew Edackancheriyil:
Tel. 07392 2122
E-Mail: Mathew.Edackancheriyil@drs.de
Gemeindereferentin Frau Amann: 
Tel. 07392 150125 
E-Mail: renate.amann@drs.de
PFARRBÜRO  Internet: https://se-unteresrottal.drs.de
Kirchenpflege Tel. 07392 9390727
Burgrieden: 
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden
Tel. 07392 17014, 
Email: Julia.Goettel@drs.de/christina.schoepperle@drs.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 11 Uhr, Di 16 - 18 Uhr.
Achstetten: 
Hauptstraße 5, 88480 Achstetten
Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915
E-Mail: Tanja.Foerster@drs.de 
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9:00 - 11:00 Uhr, Mo: 17:30 - 18:30 Uhr 

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal

Samstag, 17. Januar 2026 – 2. Sonntag im Jahreskreis
Burgrieden 18.00 Uhr Heilige Messe
Bühl 18.00 Uhr Heilige Messe
 
Sonntag, 18. Januar 2026 – 2. Sonntag im Jahreskreis
Bihlafingen 9.00 Uhr Heilige Messe
  + Hans Biesinger
  + Theresia und Matthäus Müller
   (Minis: Markus Digel, Ellen Mohr, Matilda 

und Johannes Schlecht)
Rot 9.00 Uhr Heilige Messe
  + Egon Otto und verstorbene Angehörige
   + Agnes und Hubert Leib und verstorbene 

Angehörige
   + Fabio Marchesin und verstorbene Ange­

hörige

  + Angela Kubon
  + Johannes Ruchti
  (Minis: Lena und Tobias Schmucker)
Achstetten 10.15 Uhr Heilige Messe
Stetten  10.15 Uhr Heilige Messe
 
Montag, 19. Januar 2026
Burgrieden 19.00 Uhr  Lobpreis – Eine Stunde Singen und Beten 

für den Herrn
 
Dienstag, 20. Januar 2026
Burgrieden 7.50 Uhr  Schülergottesdienst – anschließend Eucha­

ristische Anbetung bis 20.00 Uhr
Achstetten 9.00 Uhr Heilige Messe
 
Mittwoch, 21. Januar 2026
Burgrieden 18.00 Uhr  Deutschland betet Rosenkranz (in der Kir­

che St. Alban)
 
Samstag, 24. Januar 2026 – 3. Sonntag im Jahreskreis
Achstetten 18.00 Uhr Heilige Messe
Rot 18.00 Uhr Heilige Messe
  + Franz und Elisabeth Brugger
  (Minis: Aaron Nattenmiller und Linus Kania)
 
Sonntag, 25. Januar 2026 – 3. Sonntag im Jahreskreis
Burgrieden 9.00 Uhr Heilige Messe
  + Hans und Maria Häderer
  + Karl Schmid und verstorbene Angehörige
Stetten 9.00 Uhr Heilige Messe
Bihlafingen 10.15 Uhr  Familiengottesdienst der Erstkommuni­

onkinder
  + Rudolf Bannmüller
   (Minis: Lukas Stein, Ben Knopf, Bianca und 

Paul Gleißner)
Bühl 10.15 Uhr Heilige Messe
Bronnen 10.15 Uhr Narrenmesse

Gemeinsamer Anzeiger

Kirchengemeinderatssitzung des KGR Bühl
Die nächste öffentliche KGR­Sitzung findet am Dienstag, 20.01.2026 
um 19.00 Uhr im Pfarrhaus in Bühl statt. Die Tagesordnung finden 
Sie im Aushang an der Kirche.
 
Auslegung der Sachbücher
Folgende Sachbücher der Kirchengemeinden St. Georg Rot liegen 
in der Zeit vom 16.01.2026 – 23.01.2026 im Kath. Verwaltungszen­
trum der Diözese Rottenburg­Stuttgart in Biberach, Kolpingstraße 
43 (Tel. 07351­8095 300) zur Einsicht aus:
­ Sachbuch 2023 / Beschluss vom 02.12.2025
­ Sachbuch Nr. 21 (Baurechnungen) Brandschutzsanierung Kinder­
garten St. Georg Rot / Beschluss vom 02.12.2025
 
Krankenkommunion
Die Pfarrer unserer Seelsorgeeinheit und unsere Krankenkommuni­
onhelfer besuchen die Kranken, die es wünschen einmal im Monat. 
Dabei haben sie die Möglichkeit zum Gespräch und zum Empfang 
der heiligen Kommunion. Bitte teilen Sie dem Pfarrbüro mit, wenn 
Sie oder ein Angehöriger von Ihnen den Empfang der Krankenkom­
munion wünschen.
Selbstverständlich ist der Empfang der Krankenkommunion jeder­
zeit möglich, wenn ein Kranker das Verlangen danach hat. Scheuen 
Sie sich nicht, in Ihrem Pfarrbüro anzurufen. Tel. (17014)
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Herzliche Einladung an alle Jugendliche der Seelsorgeein-
heit ab 14 Jahren zu Pizza, Play and Pray und zum Jugend 
Alpha Kurs!
Wann & Wo?  
Datum: 26.01., 09.02., 23.02.2026
Uhrzeit: 19:00 Uhr  
Ort: Franziskushaus Burgrieden  
Sehen wir uns? Bring gerne deine Freunde mit!  Wir freuen uns 
immer über neue Gesichter!
Euer Team
Diana, Christine, Thorsten
 
Auf folgende Veranstaltungen für die gesamte  
Seelsorgeeinheit weisen wir hin:
Donnerstag, 15.01.2026 um 19.30 Uhr
Herzliche Einladung für alle Interessenten zur Pfarrzelle: Das Thema 
gemäß Sonntagsevangelium.
weitere Info bei U. Seidel,
07392 7660
 
Der Frauengebetskreis lädt ein:
Mit Lobpreis stellen wir uns vor Gott, in der Anbetung und stillen 
Zeit sind wir an seinem Herzen und in der Fürbitte legen wir alle 
unsere Bitten dankend und vertrauensvoll in seine Hände. Herzliche 
Einladung an alle Mitchristen zu einer Stunde Lobpreis, Singen und 
Beten für den Herrn. Montag, den 19.01.26 um 19 Uhr in St. Alban.
 
Dienstag, 20.01.2026 nach dem Schülergottesdienst 
Aussetzung zur Eucharistischen Anbetung in St. Alban, Burgrieden, 
bis 17.00 Uhr.
 
Donnerstag, 22.01.2026 um 19.30 Uhr
Herzliche Einladung für alle Interessenten zur Pfarrzelle: Das Thema 
gemäß Sonntagsevangelium.
weitere Info bei U. Seidel,
07392 7660
 
Veranstaltungen aus der Umgebung:
Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder
Zu diesem überkonfessionellen Gedenkgottesdienst sind alle be­
troffenen Familien, Angehörige, Freunde und alle, die Anteil neh­
men wollen, herzlich eingeladen. Die Gedenkfeier „Ich trage dich in 
meinem Herzen“ findet statt am Sonntag, 18. Januar 2026 in der 
Antonius­Kirche in Bad Saulgau um 17.00 Uhr.
Für die musikalische Gestaltung sorgen: Matthias Burth an der Orgel 
und das Vocalissimo­Ensemble unter der Leitung von Frau Marschall
 
Kochkurs für verwitwete Männer - Einführung ins Kochen
Neben der Trauer müssen Witwer Aufgaben bewältigen, die bisher 
die Partnerin übernommen hat. Bei verwitweten Männern ist oft das 
Kochen eine neue Herausforderung.
In entspannter Atmosphäre werden Sie ans Kochen herangeführt. 
Sie lernen einfache Rezepte kennen, schwingen gemeinsam den 
Kochlöffel und erhalten dabei viele praktische Tipps. Natürlich wird 
an diesem Abend auch gemeinsam gegessen.
Es sind eine oder zwei Trauerbegleiterinnen von der Kontaktstelle 
Trauer Biberach dabei.

Der Kochkurs findet statt am Mittwoch, 28.01.2026 von 16.30 Uhr 
bis 20.00 Uhr im AOK Gesundheitszentrum, Marie­Curie­Str. 6, Bi­
berach an der Riß und wird von der Ernährungsfachkraft Jennifer 
Sauter geleitet.

Anmeldungen nimmt die katholische Erwachen Bildung Biberach 
­Saulgau bis 21.01.2026 entgegen. Tel. 0 73 51 / 340 03­0
Homepage: https://www.keb­bc­slg.de/Teilnahmegebühr 10,­­ 
Euro.
Veranstalter ist die Katholische Erwachsenbildung in Kooperation 
mit der Kontaktstelle Trauer und der AOK Biberach.
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Aus der Nachbarschaft

Schlachtfest am 17. und 18. Januar im  
Musikerheim Baustetten
Am Samstag laden wir Sie unter dem Motto "Wuuschd trifft Duu­
schd" ab 18 Uhr zum Vesper ins Musikerheim ein. Musikalisch unter­
halten werden Sie von unserem Ensemble 3B. Zusätzlich verkaufen 
wir unsere selbst gemachte Hausmacherwurst von 18­20 Uhr.
Am Sonntag bieten wir Ihnen ab 11 Uhr unser bekanntes Mittages­
sen und den Wurstverkauf wieder im Musikerheim an. Falls Sie lieber 
zu Hause essen, bieten wir unsere Speisen auch zum Mitnehmen an.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Euer Förderverein des MV „Harmonie“ Baustetten e.V.

Kulturstadel Hüttisheim
Thomas Scheytt und Trio Tipitina
18. 01. 2026 von 11:00 – 14:00Uhr
Boogie, Blues, Ragtime
Konzert Frühstück – Aktion 100.000
Kleinod der Extraklasse
Sie spielen Blues, Rock, Ragtime und jede Menge Boogie. Und das 
auf extravagante und berückende Art und Weise. Das Trio Tipitina 
ist ein musikalisches Kleinod der Extraklasse, versprüht Coolness 

und gute Laune. Präsentiert erlesene Perlen wie Sweet Home Chi­
cago, Georgia oder You´ve got a Friend in me. Der Name des Trios 
bezieht sich auf den Song Tipitina von Professor Longhair, einem 
Blues Sänger und Pianisten aus New Orleans. Jörn­ Paul Weidlich 
trommelt einfühlsam und präzise am Schlagzeug und Cajon und 
beweist blindes Verständnis mit Pianist Thomas Scheytt. Seit 15 Jah­
ren bilden die beiden ein traumsicheres Duo, mal wirblige, mal eher 
schüchtern durch Ausnahmesängerin Karoline Dombrowski ideal 
ergänzt. Sie bezaubert ihr Publikum mit ihrer relaxten Stimme und 
ihrem sanften Alt. Sie weiß genau, wann sie die Schlagzahl erhöhen 
muss. Boogie Woogie Urgestein Thomas Scheytt explodiert mit vol­
lem Körpereinsatz am Piano und zaubert Stimmungen und Bilder im 
Kopf der Zuhörer. Er gibt im wahrsten Sinne des Wortes den Ton an 
und zählt unbestritten zur ersten Garde der Boogie Woogie­ Pianis­
ten in Europa. Mit grandioser Virtuosität fliegt er über die schwarz­ 
weißen Tasten. Das Trio Tipitina ist ein einmalig faszinierendes und 
begeisterndes Trio. Das dürfen Sie auf keinen Fall versäumen! 
Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die Aktion 100.000 
der Südwest Presse Ulm.
Datum: Sonntag, 18.01.2026
Ort:  Kulturstadel Hüttisheim,Hauptstraße 29,89185 Hüttisheim 
Beginn: 11.00 Uhr 
Einlass und Frühstück ab 10 Uhr Eintritt 24 € / 22 € (erm.)
Tickets unter www.kv-huettisheim.de 
Kulturverein Hüttisheim e.V.
Besuchen Sie unser Bistro im Gewölbe.
Öffnungszeiten: Freitag ab 19 Uhr, Sonntag 14.00 Uhr – 20.00 Uhr

Ende des redaktionellen Teils

 

Wir sind ausschließlich für private Kunden und Familien da. Deshalb geben wir unsere Waren nur in haushaltsüblichen Mengen ab.
Solange Vorrat reicht - Wir bitten um Ihr Verständnis. *Samstags schließt Metzgerei Sax um 13:00 Uhr

Wir geben kostenlos ab:
Obst- und Gemüsekisten aus Holz

Rathausplatz 1/1 • 88483 Burgrieden

Telefon (0 73 92) 9 38 30 17

Montag bis Samstag 8.00 - 19.00 Uhr*

Gut & Günstig ins neue Jahr
Sonnenmais, 
330 g, Abtropfgewicht 285 g, Dose (1 kg = € 2,77)  € 0,79 
Junge Erbsen mit Möhrchen, extra fein, 
800 g, Abtropfgewicht 530 g, Dose  (1 kg = € 2,43) € 1,29
Stangenspargel weiß, 
330 g, Abtropfgewicht 205 g, Glas (1 kg = € 7,36) € 1,59
Starke Marken - kleine Preise
Original Wagner Steinofen Pizza,
300-380 g Packung tiefgefroren  (1 kg = € 5,97 - 4,71) € 1,79
Iglo Schlemmer-Filet, tiefgefroren, 
380 g Packung (1 kg = € 7,87) € 2,99
Regina Toilettenpapier Kamille, 3-lagig,
8 x 150 Blatt € 2,99

Frische aus dem Kühlregal
Exquisa Frischkäse,
175 g Packung (1kg = € 6,34) € 1,11
Rama Cremefine zum Kochen,
7% oder 15% Fett, 250 ml Flasche  (1 Liter = € 3,96) € 0,99
Danone Actimel Drink, 
800 g Packung (1kg = € 2,78) € 2,22
Gesund & Lecker 
Heidelbeeren aus Peru,
Klasse I, 500 g Packung  (1 kg = € 5,98) € 2,99
Trauben rot aus Südafrika,
Klasse I, 500 g Schale (1 kg = € 3,58) € 1,79
Mini Rispentomaten aus den Niederlanden oder Belgien,
Klasse I, 400 g Packung (1 kg = € 4,98) € 1,99

Angebote gültig vom 19. bis zum 24. Januar 2026



China-Ragout mit frischer Paprika 100 g  1,39 €
Landsalami/Haussalami aus unserem Naturrauch 100 g  1,99 €
Fleischwurst im Ring 100 g  1,19 €
Mettwurst nach Traditionsrezept (auch im SB) 100 g  1,29 €
Rote rauchfrisch (auch im SB) 100 g  1,49 €

Wochenend-Sparpreis Do./Fr./Sa.

Schweineschnitzel
von der Oberschale

mit Austriapanade, pfannenfertig paniert

100 g  1,39 €

ANGEBOTSWOCHE: DI. 13.01. – SA. 17.01.2026
(Angebot nur, solange der Vorrat reicht - Irrtum vorbehalten)

Schwendi 07353 / 2941    Burgrieden im Bumis-Markt 07392 / 914773  
Metzger-SB in Schwendi: 7 Tage von 6.00 bis 22.30 Uhr


